
1. Anerkennung der Lieferbedingungen
AlIe nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichneten Angebote erfolgen freibleibend.
Allen Vereinbarungen - auch für künftige Lieferungen - liegen ausschließlich nachfol-
gende Bedingungen zugrunde; abweichende Bedingungen des Bestellers sind nicht
verbindlich.

2. Auftragserteilung
2.1. Maßgebend für die Feuerverzinkung ist DIN EN ISO 1461 in ihrer bei Vertragsabschluss

gültigen Fassung ohne Anforderungen für eine Nachbehandlung (DIN-Kurzzeichen:
1 Zn o). Zusätzliche Leistungen sind besonders zu vereinbaren und zu vergüten. 
Sofern andere technische Regelwerke in den Vertrag einbezogen werden sollen, bedarf
dies einer ausdrücklichen Vereinbarung.

2.2. Alle Vereinbarungen werden erst mit schriftlicher Bestätigung des Lieferers verbind-
lich. Entsprechendes gilt für Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden.

2.3. Der Besteller haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen und 
gemachten Angaben.

2.4. Die in den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben und 
Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, dass
sie in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden Die
Übereinstimmung des vom Besteller beigestellten Materials und von Halbfabrikaten
mit vertraglichen Spezifikationen oder übergebenen Zeichnungen und Mustern wird
vom Lieferer nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarungen überprüft.

3. Lieferung
3.1. Lieferzeitangaben gelten nur annähernd, sofern nicht ein besimmtes Lieferdatum

schriftlich bestätigt wurde.
3.2. Lieferfristen beginnen mit dem Tag der Anlieferung, jedoch nicht vor Klärung aller 

Ausführungseinzelheiten und aller sonstigen vom Besteller für die ordnungsgemässe
Abwicklung des Vertrages zu schaffenden Vorraussetzungen. Sie gelten als ein-
gehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt das Werk verlassen hat oder bei
Versendungsunmöglichkeit die Versandbereitschaft dem Besteller gemeldet ist.
Letzteres gilt entsprechend, wenn die Lieferung sich aus Gründen verzögert, die der
Besteller zu vertreten hat.

3.3. Bei späteren Änderungen des Vertrages durch den Besteller, die die Lieferfrist beein-
flussen, kann sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang verlängern.

3.4 Die Lieferfrist verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhersehbarer, außer-
gewöhnlicher Ereignisse, die der Lieferer trotz der nach den Verhältnissen des 
Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte. Hierzu gehören insbesondere
behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe und Verzögerungen in der
Anlieferung von Roh- und Hilfsstoffen. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die
Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird der Lieferer von der Lieferverpflichtung
frei, ohne dass der Besteller Schadensersatz verlangen kann. Sofern die Lieferver-
zögerung länger als zwei Wochen dauert, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Die Vertragspartner sind verpflichtet, dem anderen Teil Anfang und
Ende von Hindernissen der vorbezeichneten Art unverzüglich mitzuteilen.

3.5. Bei Lieferverzug hat der Besteller dem Lieferer eine angemessene Nachfrist von 
mindestens zwei Wochen zu setzen.

3.6. Teillieferungen der Gesamtauftragsmenge sind zulässig.

4. Preisstellung
4.1. Die Preise verstehen sich - soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist - ab

Werk, verzinkt gewogen. Sie schliessen Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung
nicht ein. Grundlage der Preisberechnung für das Feuerverzinken ist die 
„Verwiegung“ des Lieferers.

4.2. Die Preise setzen sich zusammen aus dem Grundpreis und Metall-Zuschlag (MZ).
Stellt sich nach Auftragserteilung heraus, dass zur ordnungsgemässen Ausführung
des Auftrages Nebenarbeiten, wie insbesondere das Entfernen von alter Verzinkung
und sonstiger Rückstände am Verzinkungsgut, Anbringen von Öffnungen an Rohr-
konstruktionen oder Hohlkörpern bzw. mehrfaches Tauchen erforderlich sind, so führt
der Lieferer mit dem Besteller eine Abstimmung über Art der Durchführung und Er-
stattung der entsprechenden Kosten herbei.

4.3. Tritt bei Lieferzeiten von mehr als 4 Monaten eine wesentliche Änderung bestimmter
Kostenfaktoren, wie insbesondere für Löhne, Material, Energie oder Fracht ein, 
so kann der vereinbarte Preis entsprechend dem Einfluss der maßgebenden Kosten-
faktoren in angemessenem Umfang angepasst werden. Gegenüber Kaufleuten 
besteht diese Berechtigung unabhängig von der 4-Monatsfrist.

5. Zahlungsbedingungen
5.1. Alle Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug 

zahlbar.
5.2. Bei Zielüberschreitung ist der Lieferer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3% über

dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bank zu berechnen.
5.3. Erhält der Lieferer nach Vertragsabschluss Kenntnis von Tatsachen über eine 

wesentliche Verschlechterung der Vertragsverhältnisse, die nach pflichtgemässem
kaufmännischem Ermessen geeignet sind, seinen Anspruch auf Gegenleistung zu 
gefährden, so kann er bis zum Zeitpunkt seiner Leistung das Stellen einer geeigneten
Sicherheit binnen angemessener Frist oder Leistung bei Gegenleistung verlangen.
Kommt der Besteller dem berechtigten Verlangen des Lieferers nicht oder nicht 
rechtzeitig nach, so kann der Lieferer vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz
wegen Nichterfüllung verlangen.

5.4. Kommt der Besteller mit einer Teilleistung in Rückstand, so kann der Lieferer die 
gesamte Restforderung sofort fälligstellen und bei Leistungsverzug, der durch eine
wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage bedingt ist, ohne Nachfrist vom
Vertrag zurücktreten bzw. Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Bei nicht
vermögensbedingtem Leistungsverzug kann der Lieferer den Rücktritt vom Vertrag
nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist verlangen.

5.5. Der Besteller kann nur mit vom Lieferer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten
Gegenansprüchen aufrechnen.

6. Versand und Gefahrübergang
6.1. Der Versand erfolgt ab Werk, sofern keine bestimmte Vereinbarung getroffen ist, ohne

Verbindlichkeit für die billigste Versandart.
6.2. Die Beförderungsgefahr geht - auch bei frachtfreier Lieferung - auf den Besteller über,

wenn die Ware dem Versandbeauftragten übergeben oder auf ein Fahrzeug des 
Lieferers verladen worden ist. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Ver-
sendung oder Platzzusendung bzw. die Abnahme aus Gründen, die der Lieferer nicht
zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereit-
schaft auf den Besteller über. Hat der Besteller die Verzögerung des Versandes zu ver-
treten, ist der Lieferer berechtigt, auf Rechnung und Gefahr des Bestellers die Ware zu
lagern. Der Lieferer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und
für Rechnung des Bestellers zu versichern.

6.3. Auch bei vereinbartem Abholtermin haftet der Lieferer nicht für zumutbare Warte
zeiten, die dem Besteller oder seinem Beauftragten entstehen.

7. Prüfung, Abnahme
7.1. Wünscht der Hersteller, dass der Lieferer andere als die in DIN EN ISO 1461,vor-

gesehenen Prüfungen des Zinküberzuges durchführt, so sind Art und Umfang 
solcher Prüfungen besonders zu vereinbaren. Mangels abweichender Vereinbarung
haben die Prüfungen im Werk des Lieferers zu erfolgen.

7.2. Die Abnahme erfolgt entweder ausdrücklich bei der Übergabe oder stillschweigend
mit der vorbehaltlosen Entgegennahme im Betrieb des Lieferers.

7.3. Eine Prüfung in Anwesenheit des Bestellers oder seines Beauftragten muß besonders
vereinbart werden und hat zum Abnahmetermin im Werk des Lieferers zu erfolgen.

8. Gewährleistung, Mängelrüge
8.1. Für Mängel, zu denen auch eine Abweichung von der Stückzahl oder dem Gewicht,

sowie das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehören, leistet der Lieferer unter 
Ausschluss weitergehender Ansprüche Gewähr wie folgt. Mängel sind unverzüglich -
erkennbare spätestens innerhalb von acht Tagen nach Entgegennahme - jedoch in 
jedem Fall vor einer evtl. Weiterverarbeitung - verborgene Mängel unverzüglich nach 
Erkennbarkeit schriftlich zu rügen. Berechtigte Mängel beseitigt der Lieferer nach 
seiner Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

8.2. Die Gewährleistung entfällt für Mängel, die durch nicht feuerverzinkungsgerecht 
gefertigte Werkstücke entstehen und/oder mit unbewaffnetem Auge nicht erkennbar
sind; ferner haftet der Lieferer nicht für Mängel, die nach Gefahrübergang durch 
ungeignete oder unsachgemäße Lagerung oder Verwendung, fehlerhafte oder 
nachlässige Behandlung, sowie aussergewöhnliche äussere Einflüsse entstehen.

8.3. Es muß sichergestellt werden, dass alle Hohlkörper ausreichend mit Bohrungen ver-
sehen sind. Schäden bei nicht verzinkungsgerechter Herstellung gehen zu Lasten des
Bestellers.

8.4. Bei feuerverzinkten Teilen ist die Verwendung in Nahrungsmittelbereichen nicht 
uneingeschränkt zulässig.

8.5. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden
Nachbesserungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mängelhaf-
tung befreit.

8.6. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist beginnend mit der Auslieferung der Ware
an den Besteller oder bei Versendungsunmöglichkeit mit der Meldung der Versand-
bereitschaft an den Besteller. Für Nachbesserungsarbeiten haftet der Lieferer im glei-
chen Umfang wie für den ursprünglichen Liefergegenstand.

8.7. Sollen die verzinkten Teile bei einem Bauwerk verwendet werden und ist dem 
Verzinker dies bekannt, wird die Anwendung der VOB bezüglich der zu verzinkenden
Teile vereinbart. Als bei einem Bauwerk zu verwendende Teile gelten nur solche, 
hinsichtlich derer der Besteller dem Verzinker bei Vertragsabschluss die Verwendung
bei einem bestimmten Bauwerk schriftlich mitgeteilt hat.

8.8. Lässt der Lieferer eine ihm gesetzte angemessene Nachfrist verstreichen, ohne den
Mangel behoben zu haben, kann der Besteller die Mängel auf Kosten des Lieferers
selbst beseitigen lassen. Der Besteller kann eine angemessene Nachfrist auch mit
dem Hinweis setzen, dass er die Beseitigung des Mangels nach erfolglosem 
Fristablauf ablehne. In diesem Fall kann er Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

9. Sonstige Ansprüche
9.1. Schadensersatzansprüche aus Verzug, Nichterfüllung oder Unmöglichkeit der 

Leistung, aus schuldhafter Verletzung vertraglicher Nebenpflichten. Verschulden bei
Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlossen, es sei
denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Lieferers oder seiner 
Erfüllungsgehilfen. Bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften haftet der Lieferer auf 
Schadensersatz auch bei einfacher Fahrlässigkeit, wenn die Zusicherung gerade den
Zweck verfolgt, den Besteller gegen die eingetretenen Schäden abzusichern. Die 
Haftung wird auch für grob fahrlässige Verletzungen auf den Ersatz des zum Zeitpunkt
des Vertragsabachlusses vorraussehbaren Schadens begrenzt.

9.2. Ansprüche wegen Körperverletzung oder Beschädigung überwiegend privat 
genutzter Sachen, nach dem Produkthaftungsgesetz, bleiben hiervon unberührt.

10. Erfüllungsort/Gerichtsstand
10.1.Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Ense, 

Gerichtsstand ist Arnsberg. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines 
Wechsel- oder Scheckprozesses, ist das Gericht am Sitz des Lieferers zuständig,
wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
des öffentlichrechtlichen Sondervermögens ist.

10.2.Das Vertragsverhältnis unterliegt dem deutschen Recht (BGB und HGB). 
Soweit einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus 
irgendwelchen Gründen unwirksam sein oder werden sollten, wird dadurch 
die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind 
verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg
möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für das Feuerverzinken:


